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...verfügen über eine 
Hochschulausbil dung und langjährige 
Erfahrungen in der Beratungs- und 
Schulungsarbeit. 

Forschungs- und 
Beratungsstelle für
betriebliche 
Arbeitnehmerfragen
Partnerschaft 
der beratenden 
Betriebswirte

...bietet Beratungs-, Qualifizierungs- 
und Forschungsdienstleistungen für 
Arbeitnehmervertretungen an. 
Unser Sachverstand dient der Ent wicklung 
und Durchsetzung betriebs wirtschaft-
licher, organisatorischer und technischer 
Alternativen, die sich an den Interessen 
der Beschäftigten orientieren.

Kontakt

Ena Lahl 030-78 00 86-10

Ulla Püchler 030-78 00 86-10

forba Partnerschaft

Dominicusstraße 3

10823 Berlin

Telefon 030-78 00 86-0

Fax 030-78 00 86-19

E-Mail forba@forba.de

Homepage www.forba.de

Das Büro der forba befindet sich in 
Berlin-Schöneberg.
Auf Wunsch übersenden wir gern eine 
Anfahrtsbeschreibung für die Anreise.

Themenauswahl

 Arbeitszeit, Altersteilzeit 

 Aufsichtsrat/Wirtschaftsausschuss

 Betriebliche Altersversorgung

 Betriebsänderungen

 Datenschutz im Betrieb

 EDV-Systeme Einführung/Änderung

 Entlohnung

 Jahresabschluss und -analyse

 Personalwirtschaft und -entwicklung

 weitere Themen unter: www.forba.de

Die forba-MitarbeiterInnen 
haben auf Grundlage von 
Forschungsprojekten sowie 
der jahrelangen Beratungs- 
und Schulungs erfahrungen 
zahlreichreiche Veröffentlichun gen 
publiziert bzw. daran als 
Co-AutorInnen mitgewirkt.

Wir stellen unseren Sachverstand auch als externe 
BeisitzerInnen der Arbeitnehmerver tretung in 
Einigungsstellenverfahren zur Verfügung.



 Ziele
Beratung 

Der Arbeitsschwerpunkt von forba 
liegt in der Beratung von Betriebs- und 
Personalrats gremien, Wirtschaftsausschuss -
mitgliedern und ArbeitnehmervertreterIn-
nen im Aufsichts rat von Unternehmen aller 
Branchen. Die Beratung erstreckt sich auf 
wirtschaftliche, personelle, organisatorische 
und technische Fragestellungen und 
wird im Rahmen der Hinzuziehung von 
Sachverständigen im Sinne des § 80 Abs. 3 
BetrVG oder der entsprechenden Regelung 
im jeweilig gelten den Personalvertretungs-
gesetz umgesetzt.

Die Beratung beinhaltet 
in der Regel die:

 Sichtung, Prüfung und Beurteilung 
der vom Unternehmen vorgelegten 
Unter lagen zu geplanten Maßnahmen.

 Erarbeitung von Alternativvorschlägen zu 
den Unternehmensplanungen.

 Entwicklung von Gestaltungsvorschlägen, 
die in entsprechende Dienst- oder 
Betriebsvereinbarungen eingearbeitet 
werden können.

 Teilnahme an Verhandlungen 
oder Infor mationsgesprächen mit 
VertreterInnen der Unternehmen.

Schulung

forba bietet auf Nachfrage zu allen 
Beratungsschwerpunkten Seminare 
und Schulungen an. Diese werden 
in Form von unternehmens- und 
betriebsspezifischen Spezialseminaren 
organisiert und durchge führt. 

Für die TeilnehmerInnen bietet unser 
Semi narkonzept die folgenden Vorteile:

 Teilnahme aller Mitglieder des 
betroffenen Interessenvertretungs-
gremiums an den Seminaren.

 Konzentration auf 
unternehmensspezifi sche 
Themenkomplexe.

 Nach Möglichkeit Verwendung 
von Origi nalunterlagen aus dem 
Unternehmen.

 Individuelle Absprachen zu Themen, 
Zeitbedarf, Termin und Ort mit dem 
jeweiligen Interessenvertretungs-
gremium.

Die Seminare erfüllen die Anforderungen 
der einschlägigen Paragraphen des 
BetrVG und des PersVG bezüglich 
der Kostenüber nahme durch das 
Unternehmen bzw. den Dienstherren.

Grundsätze

forba orientiert sich an folgenden 
Grundsätzen:

 Beratungen erfolgen grundsätzlich nur 
für die Arbeitnehmerseite.

 Beratungen und Schulungen werden 
nach Möglichkeit in Zusammenarbeit 
mit der zuständigen Gewerkschaft 
durchgeführt.

 Problemlösungen werden gemeinsam 
mit der Interessenvertretung und den 
Betroffe nen erarbeitet. 

forba arbeitet nach folgenden 
Zielvorstellungen:

 Beratung von Betriebs- 
und Personal ratsgremien 
zur Verbesserung der 
Be schäftigungssituation und 
Arbeitsbedingun gen von 
ArbeitnehmerInnen.

 Durchführung von 
Bildungsmaßnahmen zur 
Förderung und Verbesserung der 
Betriebs- und Personalratsarbeit.

 Forschung zur Unterstützung 
betrieblicher Interessenvertretung 
und gewerkschaft licher 
Standpunkte.


